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... über 
SENDEFREQUENZ 
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                eröffnen...

... mmhh,und bei HITZEFREI gibt es lecker Eis auf dem Marktplatz



Grundlage der Förderung
Im Fördergebiet „Zwischen Kirchberg und Lauenhainer 
Straße“ können Kleinunternehmen (KU) bei Investitionen 
mit Mitteln aus dem europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und der Stadt Mittweida finanziell 
unterstützt werden. Grundlage für die Vergabe von Mit-
teln ist die Förderrichtlinie der Stadt Mittweida über die 
Gewährung von Zuwendungen an KU im Rahmen des 
EFRE-Förderprogramms nach der Richtlinie Nachhaltige 
integrierte Stadtentwicklung EFRE 2021 bis 2027.

Was kann gefördert werden? 
Gefördert werden investive Maßnahmen, die zur Verbes-
serung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit beitra-
gen. Wie zum Beispiel die: 
- Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen, 
- Stärkung der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit von 

Betrieben und Betriebsstätten, 
- Ansiedlung von Unternehmen der lokalen Wirtschaft, 

Kultur und Kreativwirtschaft, 
- Verbesserung der Investitionstätigkeit von Betrieben 

und Betriebsstätten, 
- Schaffung von bedarfsgerechten und attraktiven Ange-

boten von Handels- und Dienstleistungseinrichtungen,
- Herstellung von barrierefreien Zugängen für mobilitäts-

eingeschränkte Personen, 
- Umsetzung von unternehmerischen Maßnahmen zur 

Erhöhung der betrieblichen Effektivität, zum Umwelt-
schutz und zur Energieeinsparung, 

- Stärkung des Unternehmertums, 
- Revitalisierung von leerstehenden Gebäuden, Gewerbe- 

und Brachflächen. 

Mit der Maßnahme darf noch nicht begonnen worden 
sein, bevor ein Förderantrag bewilligt ist. Ein vorzeitiger 
Maßnahmenbeginn kann beantragt werden aber eine 
rückwirkende Antragstellung ist nicht möglich.

Wer kann gefördert werden?
Es können Unternehmen, die weniger als 50 Personen 
beschäftigen, dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 
10 Mio. Euro nicht übersteigen und im Fördergebiet lie-
gen bzw. die Betriebsstätte ins Fördergebiet verlegen, ge-
fördert werden. Des Weiteren ist die Förderung von Exis-
tenzgründern unter bestimmten Bedingungen möglich.

Wieviel kann gefördert werden?
Investive Vorhaben im Fördergebiet können bis zu 40 % ge-
fördert werden. Der Förderhöchstbetrag ist pro Antragsteller 
auf 50.000 Euro begrenzt. Sofern ein KU im Fördergebiet 
neue Arbeitsplätze schafft, kann der Fördersatz um bis zu 
10 Prozentpunkte erhöht werden, der Förderhöchstbetrag 
erhöht sich dann auf 62.500 Euro. Der beantragte Mindest-
zuschuss muss 500 Euro betragen. Ein Rechtsanspruch auf 
Förderung besteht nicht. 

Bereits geförderte Unternehmen 
In der vergangenen EFRE-Förderperiode (2014-2020) wur-
den 15 investive Vorhaben von lokalen Unternehmen mit Zu-

wendungen aus der KU-Förderung in dem Fördergebiet 
„Schwanenteich bis Goethehain“ unterstützt. Die ausge-
zahlten Zuschüsse wurden u.a. für kleinere Baumaßnah-
men zur Standortsicherung und Neuansiedlung, für die 
Ausstattung von Arbeitsplätzen, für den Kauf von Equip-
ment zur Erweiterung des Dienstleistungsangebotes oder 
für die Modernisierung der Betriebsstätte eingesetzt. 

Die Stadt Mittweida konnte somit insgesamt ca. 115.500 
Euro ausreichen. 80 Prozent dieser Mittel waren Finanz-
hilfen aus dem EFRE-Programm der Europäischen Uni-
on und die restlichen 20 Prozent waren Eigenmittel der 
Stadt Mittweida. 
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